
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 63/021/2010 
 
 

 Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Mettmann am 14.07.2010 
 
Zu Punkt 4.1: Errichtung zweier neuer Förderbrunnen auf dem Gelände der 

Wassergewinnungsanlage Hilden-Karnap; 
Befreiung gemäß § 69 Landschaftsgesetz 

 
Auf Anfrage seitens des Beirates erläutert Herr Donner, dass es an dieser Stelle niemals Probleme mit 
dem Grundwasser gegeben habe; zudem sei die Untere Wasserbehörde informiert und erhebe 
ebenfalls keine Bedenken. 
 
Der Beirat stimmt bei einer Enthaltung mehrheitlich mit 11 Ja-Stimmen  über den 
Verwaltungsvorschlag ab. 


